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STEINEGG

HAMBERG
SCHELLBRONN

NEUHAUSEN

Sommerfest vom Förder-
verein Theaterschachtel  
Neuhausen e. V.  
am 06.08.2023

Wir wünschen allen  
Schülerinnen und Schülern 
schöne Sommerferien!

Vollsperrung Ortsdurch-
fahrt Schellbronn   
ab dem 31.07.2023!
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EINLADUNG
ZUR HOCKETSE
BEIM OGV
STEINEGG
WANN
So. 30. Juli 2023
ab 13.00 Uhr

Speisen

 Wurst vom
Grill

 Currywurst
 Pommes
 Gemüse-
kuchen

Getränke

 Bier
 Wein
 Alkoholfreie
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EINLADUNG
ZUR HOCKETSE
BEIM OGV
STEINEGG
WANN
So. 30. Juli 2023
ab 13.00 Uhr
WO

1. FC Steinegg
Sportplatz/Sportheim

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch
Obst- und Gartenbauverein
Steinegg e.V.

Speisen

 Wurst vom
Grill

 Currywurst
 Pommes
 Gemüse-
kuchen

Getränke

 Bier
 Wein
 Alkoholfreie
Getränke

 Kaffee und
Kuchen
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Bürgerinformation zur Sperrung der Ortsdurchfahrt Schellbronn

Zweiter Bauabschnitt beginnt am 31. Juli 2023

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsru-
he wird seit 2. Mai 2023 der Fahrbahnbelag der 
L 574 im Bereich der Gemeinde Neuhausen im 
Enzkreis erneuert. Im Zuge der L 574 werden die 
Asphaltdeckschicht der freien Strecke zwischen 
Schellbronn und Neuhausen und die maroden As-
phaltschichten in der Hohenwarter Straße im Orts-
teil Schellbronn saniert.

Im Rahmen der Maßnahme erneuert die Gemeinde 
Neuhausen an der Fahrbahn außerdem die Leitung 
der Trinkwasserversorgung im Ortsteil Schellbronn. 
Die Maßnahme ist in drei aufeinanderfolgende 
Bauabschnitte aufgeteilt.

Der Beginn des zweiten Bauabschnitts muss auf 
den 31. Juli 2023 verschoben werden. Grund dafür 
ist, dass der Betreiber des örtlichen Schul- und Li-
nienbusverkehrs kurzfristig mehr Zeit benötigt, um 
einen Ersatzfahrplan zu erstellen. Die Arbeiten, wie 
diese in der Pressemitteilung vom 17. Juli 2023 an-

 
Bereich Vollsperrung ab dem 31.07.2023

gekündigt wurden, können daher erst am 31. Juli 
2023, fortgesetzt werden.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe und die Ge-
meinde Neuhausen bedauern damit eventuell ent-
stehende Unannehmlichkeiten und bitten die Ver-
kehrsteilnehmenden um Verständnis.

Aktuelle Informationen zu der Baustelle sind unter 
VerkehrsInfo BW und in der VerkehrsInfo BW-App 
zu finden.

Müllentsorgung im Bereich der Sperrung:
Wir bitten Sie Ihre Mülltonnen mit Ihrer Hausnum-
mer zu beschriften und einen Tag vor der geplanten 
Leerung an den Bürgersteig zu stellen.

Die Baufirma wird die Tonnen zu den Müllsammel-
plätzen bringen und diese nach Leerung wieder an 
die jeweiligen Orte zurückstellen.
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Regelung Busverkehr
Ab Montag, 31.07.2023, wird in Schellbronn die Hohenwarter Straße gesperrt.
Die Buslinien werden folgendermaßen angepasst:
Buslinie 741/742:
In Schellbronn geht es rechts in die Unterreichenbacher Straße / links Wolfgasse / links Schönblickstraße / rechts Pforzheimer Straße 
nach Neuhausen. Umgekehrt wird sinngemäß gefahren. In der Schönblickstraße werden Ersatzhaltestellen eingerichtet.

 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ 
Lizenziert unter Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0“ Lizenz durch das 
OpenStreetMap 

Schellbronn 

Linie 742:
Fährt in Neuhausen direkt über die K 4559 nach Hamberg und direkt wieder zurück über die K 4559 nach Neuhausen.
Linie 741:
Fährt über die L 573 nach Steinegg und direkt wieder zurück über die L 573 nach Neuhausen.

 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ 
Lizenziert unter Creative Commons „Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0“ Lizenz durch das 
OpenStreetMap 

Linie 742 

Linie 741 

Folgende Haltestellen werden nicht angefahren:
Schellbronn: „Schwanen“, Hamberg: „Sportplatz“, Steinegg: „Schule“, Neuhausen: „Altes Schulhaus“
In Neuhausen wird die Ersatzhaltestelle in der Furtstraße beidseitig bedient.
Fahrgäste, die von Steinegg nach Hamberg und umgekehrt fahren möchten, können die Ersatzhaltestelle in Neuhausen zum Um-
stieg nutzen.
Der Ersatzfahrplan kann auf der Homepage www.neuhausen-enzkreis.de abgerufen werden.
Wir bitten um Beachtung!
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Wichtige Telefonnummern IM NOTFALL

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarztwagen 112

Polizei 110

Polizeiposten Tiefenbronn 07234 4248

Notfallpraxis im Siloah St. Trudpert Klinikum und Helios Klinikum 116 117

Krankentransport sitzend/liegend 19222 mit dem Handy 07231

Störungsstelle Strom – Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Gas - Stadtwerke Pforzheim 0800 797 39-3837

Störungsstelle Wasser - Netze BW 07051 790345249

Rufnummern der Gemeindeverwaltung
Zentrale: 07234/9510-0 Sprechzeiten:  
Fax: 07234/9510-50 Montag - Freitag 08.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Internet www.neuhausen-enzkreis.de Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr – 18.30 Uhr
E-Mail:

Adresse:

mail@neuhausen-enzkreis.de

Pforzheimer Str. 20,  
75242 Neuhausen

 

Ihre Ansprechpartner:

Zimmer Bereich Name Durchwahl E-Mail

07 (0G) Bürgermeisterin Dr. Sabine Wagner 9510-10 wagner@neuhausen-enzkreis.de

08 (OG) Vorzimmer/Sekretariat/ 
Mitteilungsblatt

Melanie Sachs 9510-11 sachs@neuhausen-enzkreis.de

09 (OG) Stabstelle Digitalisierung N.N 9510-14

05 (EG) Leiter Hauptamt/Bauamt Joachim Lutz 9510-20 lutz@neuhausen-enzkreis.de

06 (EG) Ordnungsamt, Verkehrswesen,
stellv. Leiterin Hauptamt

Lee-Ann Rakowski 9510-21 rakowski@neuhausen-enzkreis.de

01 (EG) Melde-/Gewerbe-/Passamt/ 
Fundbüro

Beate Ostenrieder 9510-13 meldeamt@neuhausen-enzkreis.de

02 (EG) Standesamt/Versicherungsamt/
Friedhofswesen

Andrea Volkert
Marion Geßl

9510-23
9510-26

standesamt@neuhausen-enzkreis.de
gessl@neuhausen-enzkreis.de

04 (EG) Leiter Hoch- und Tiefbau Stephan Banschbach 9510-24 banschbach@neuhausen-enzkreis.de

03 (EG) Grundbucheinsichtstelle/ 
Bauanträge

Nora Voll
Johanna Ehringer

9510-25
9510-27

bauamt@neuhausen-enzkreis.de

16 (DG) Leiter Kämmerei Ralf Hildinger 9510-34 hildinger@neuhausen-enzkreis.de

15 (DG) stellv. Leiter Kämmerei Simon Röderer 9510-42 roederer@neuhausen-enzkreis.de

11 (OG) Grundsteuer Jürgen Hermann
Heike Schmidt

9510-31 hermann@neuhausen-enzkreis.de 
schmidt@neuhausen-enzkreis.de

10 (OG) Gemeindekasse/Gebühren Nicole Waldhauer 9510-32 waldhauer@neuhausen-enzkreis.de

12 (OG) Personalamt/Hundesteuer/
Wasser/Abwasser

Katja Röhl 9510-33 roehl@neuhausen-enzkreis.de

Aschen-
gasse 11

Leiter Bauhof Wolfgang Ochs 942800 oder 
0162 2689132

bauhof@neuhausen-enzkreis.de

Wasser Dominic Nikolaus 0176 56565532

Leiter Gebäudeunterhaltung Tobias Sayle 0172 7183401     gebaeudeunterhaltung@neuhausen-
enzkreis.de

Bereitschaftsdienst Bauhof außerhalb der üblichen Dienstzeiten
Störungen Wasserversorgungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten 0172 7183265

Freibadweg 2 Leiter Freibad Steffen Busch 1277

Polizeiposten Tiefenbronn 4248

Forstdienststelle Revierleiter 
Alexander von Hanstein

01752234630 alexander.von.hanstein@enzkreis.de

Gesamtleitung Kindergarten Lolita Sabisch
Carolin Duczek

9467401
9483509

KiTa-Gesamtleitung@neuhausen-
enzkreis.de
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Amtliche Bekanntmachungen

Abholung von Ausweispapieren
Alle Personalausweise, die bis zum 06.07.2023 beantragt wur-
den, liegen im Rathaus Neuhausen Pforzheimer Str. 20, Zimmer 
1, zu den üblichen Öffnungszeiten zur Abholung bereit.
Bei Personen ab 16 Jahren ist für die Abholung des Perso-
nalausweises der Erhalt des PIN-Briefes der Bundesdrucke-
rei Voraussetzung.
Die bisherigen Ausweisdokumente, die noch nicht abgege-
ben wurden, müssen zur Vernichtung oder Entwertung mit-
gebracht werden.

Beschlussfassung aus der Sitzung  
des Bauausschusses vom 18.07.2023
Hinweis:
Die Verwaltungsbeilagen und Anlagen zur Sitzung können im 
Internet unter https://neuhausen-sitzungsdienst.komm.one/bi/
info.asp eingesehen werden.

TOP 1 Fragen der Zuhörer
Zur Sitzung waren keine Zuhörer anwesend.

TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens zu den vorliegenden 
Baugesuchen
Vorlage: 2023/BA/056

Für folgende Bauvorhaben wurde das gemeindliche Einver-
nehmen erteilt:
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport – Flst.Nr. 1443
Gemarkung Schellbronn, Schönblickstraße 26
- Kenntnisgabeverfahren

TOP 3 Verschiedenes
Straßensperrungen Schellbronn: Aus der Mitte des Gremiums 
wird nachgefragt, ob hierzu bei der Verwaltung Beschwerden 
der Anwohner eingegangen sind. Die Vorsitzende bejaht dies 
und teilt mit, dass diese an das Regierungspräsidium als Maß-
nahmenträger weitergeleitet werden. Außerdem gibt Frau Dr. 
Wagner bekannt, dass das beantragte beidseitige Halteverbot 
in der Liebenzeller Straße in Steinegg vom Landratsamt abge-
lehnt wurde, da das Landratsamt keinen Bedarf hierfür sieht. 
Sie empfiehlt, Beschwerden fortan direkt an das Landratsamt 
zu richten.
Sebastianskapelle: Aus der Mitte des Gremiums wird darauf 
hingewiesen, dass beim barrierefreien Zugang zur Sebastians-
kapelle noch ein Kabel aus dem Boden und eines aus der Wand 
schaut. In diesem Zusammenhang teilt die Vorsitzende mit, dass 
die Arbeiten noch nicht endgültig abgeschlossen sind und sagt 
Klärung zu. Zudem schlägt das Gremiumsmitglied vor, in Anleh-
nung an den ehemaligen Friedhof, am Eingang zur Sebstians-
kapelle eine Tafel mit den Informationen zu dieser historischen 
Stätte anzubringen. Die Vorsitzende wird dies prüfen.

Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztliche Notfallpraxen
Notfallpraxis am Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Straße 67, 75179 Pforzheim, Tel. 116 117
Mo./Di./Do. 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Mi. 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Fr. 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Sa./So., Feiertag 08.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Kinderärztliche Notfallpraxis Helios Klinikum Pforzheim
Kanzlerstr. 2-6, 75175 Pforzheim, Tel. 116 117
(Telefonische Terminabsprache sinnvoll)
Mi. 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Fr. 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sa./So., Feiertag 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Internet unter:
www.notfallpraxis-pforzheim.de
Notruf der Integrierten Leitstelle des DRK Pforzheim und den 
Enzkreis e.V. (Berufsfeuerwehr und DRK Pforzheim-Enzkreis 
e.V.) lautet 112 (Euronotruf)
Bei Krankentransporten sitzend/liegend lautet die Service-
nummer 19 222 mit dem Handy: Vorwahl 07231.
Zahnärztlicher Notfalldienst der Zahnärztekammer
Die für die Wochenenden und Feiertage für den Notdienst 
eingeteilten Zahnärzte sind bei der Zahnärztekammer unter 
der Rufnummer 0761 - 120 120 00 zu erfragen.

Wochenenddienst der Apotheken

Samstag, 29. Juli 2023
Quellen-Apotheke Bad Liebenzell, Wilhelmstr. 4
75378 Bad Liebenzell
Tel. 07052 - 13 85
City-Apotheke im VolksbankHaus, Westl. Karl-Friedr.-Str. 53
75172 Pforzheim
Tel. 07231 - 31 27 27

Sonntag, 30. Juli 2023
Würmtal-Apotheke Merklingen, Kirchplatz 5
71263 Weil der Stadt
Tel. 07033 - 4 66 66 90
Apotheke Butz Friolzheim, Paulinenstr. 1
71292 Friolzheim
Tel. 07044 - 4 49 44

Impressum:
Mitteilungsblatt der Gemeinde Neuhausen
Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Neuhausen
Druck & Verlag:
Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot, www.nussbaum-medien.de
Redaktion:
Verantwortlich für den amtlichen Teil sowie alle sonstigen Verlaut-
barungen und Mitteilungen: Bürgermeisterin Dr. Sabine Wagner,  
Pforzheimer Straße 20, 75242 Neuhausen oder ihr Vertreter im Amt. 
Telefon 07234 9510-11, Fax 07234 9510-50, E-Mail: sekretariat@
neuhausen-enzkreis.de
Die Redaktion behält sich bei Textbeiträgen Änderungen 
oder Kürzungen vor. Für unverlangte Manuskripte und Fotos wird kei-
ne Haftung übernommen.
Redaktionsschluss: Montags 23.59 Uhr (wenn nicht anders lautend 
im vorhergehenden Mitteilungsblatt erwähnt). Verantwortlich für „Was 
sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, Mer-
klinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt.
Anzeigenannahme: wds@nussbaum-medien.de.
Bezugspreis: halbjährlich € 22,10.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: www.gsvertrieb.de

Diese Ausgabe erscheint auch online
Das eBlättle ist nur mit einem gesonderten Zugang zu lesen.Grafik: NataliPopova/iStock/Getty Images Plus

BENUTZE DEN MÜLLEIMER 
DENKT AN DIE UMWELT
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Die Gemeinde Neuhausen im Enzkreis (ca. 5.300 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den neu 
renovierten „Kindergarten Hamberg“ als Verstärkung des Teams in der Krippen und VÖGruppe und der zum 01.09.2023 

neu entstehenden Gruppe im VÖBereich 
 

Erzieher im Anerkennungsjahr (m/w/d) 
 
 
 

 
WIR ERWARTEN: 

 
 

  Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit 

  Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im Umgang mit Kindern und Eltern 

  Selbstständigkeit und Flexibilität 

  Identifikation mit unserem pädagogischen Konzept und Umsetzung in der täglichen Arbeit 
 

 
 

IHRE AUFGABE: 
 

  Erziehung und Förderung der Kinder 

  Planung und Umsetzung pädagogischer Aktivitäten 

  Begleitung und Förderung der Kinder zur 
Eigenverantwortung 

 

 

 

 

WIR BIETEN: 
 

  Ein kreatives und lebendiges Arbeitsumfeld in 
liebevoll gestalteten Räumen 

  Ein engagiertes, motiviertes und willkommen
heißendes Team und ein angenehmes Arbeitsklima 

  Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen  

bis spätestens 30.07.2023 per EMail an roehl@neuhausenenzkreis.de 
 
 Plakat: Katja Röhl
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Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses 
und der Auslegung der Bestandskarte und 
Bestandsverzeichnis

I. Umlegungsbeschluss
Der Umlegungsausschuss hat nach Anhörung der Eigentümer 
am 18. Juli 2023 gemäß § 47 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der jeweils gültigen Fassung für das Gebiet des Bebauungs-
plans „„FALTER“ der Gemarkung Neuhausen, begrenzt:

- im Norden durch die südlichen Grenzen von Flst.Nr. 270, 
271, 273, 273/2, 273/4, 372, 300 und 375

- im Süden durch eine mittlere Abgrenzung durch das Flur-
stück Nr. 66 (Calwer Straße)

- im Westen durch westliche Grenze von Flurstück Nr. 414 
(Weg – Im Falter)

- im Osten durch die westlichen Grenzen der Flurstücke Nr. 
262/1, 263, 263/1, 264 und 265

Die Durchführung der Baulandumlegung „FALTER“ wurde be-
schlossen.
In das Verfahren, sind folgende Flurstücke der Gemarkung Neu-
hausen einbezogen:

Flurstücks Nr.:
66 (Teilfläche), 271 (Teilfläche), 273/3, 301/1, 303, 305, 305/1, 
305/2, 306, 308, 311 (Teilfläche), 312, 314, 316, 317, 318, 319, 
326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 
341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 373 
( 2 Teilflächen), 375 (2 Teilflächen), 376, 377, 378, 379, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 401, 402, 403, 403/1, 404, 405, 406, 407, 408, 
409, 412, 413 und 414
Die Flurstücke 307, 309, 310, 329 und 363 sind nicht Teil des 
Umlegungsverfahrens.
Die Umlegung trägt die Bezeichnung „FALTER“.
Das Umlegungsgebiet ist in der Bestandskarte dargestellt.
Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden 
Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach 
Lage, Form und Größe für die Bebauung und sonstige Nutzung 
zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

II. Durchführung
Die Durchführung der Umlegung obliegt gemäß § 3 Abs. 1 der 
Verordnung der Landesregierung des Ministeriums für Verkehr 
und Infrastruktur und des Finanz- und Wirtschaftsministeriums 
zur Durchführung des Baugesetzbuchs (BauGB-DVO) in der ak-
tuellen Fassung dem vom Gemeinderat am 31. Mai 2022 gebil-
deten Umlegungsausschuss.

III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts 
an dem Grundstück oder an einem das Grundstück belasten-
den Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung 
aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum 
Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berech-
tigt oder den Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks 
beschränkt, werden aufgefordert, innerhalb eines Monats von 
dieser Bekanntmachung an ihre Rechte beim Umlegungsaus-
schuss der Gemeinde Neuhausen anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder 
nach Ablauf einer vom Umlegungsausschuss gesetzten Frist 
glaubhaft gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen Ver-
handlungen und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn 
der Umlegungsausschuss dies bestimmt.
Der Inhaber eines in Absatz 1 bezeichneten Rechts muss die 
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem ge-
genüber die Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vorkaufs-
recht der Gemeinde
Von dieser Bekanntmachung an, bis zur Bekanntmachung 
der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans, dürfen nach § 51 
BauGB im Umlegungsgebiet nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Umlegungsausschusses
1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück 
und über Rechte an einem Grundstück getroffen oder Verein-
barungen abgeschlossen werden, durch die einem Anderen ein 

Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grund-
stücks oder Grundstücksanteils eingeräumt wird, oder Baulas-
ten neu begründet, geändert oder aufgehoben werden;
2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich 
wertsteigernde und sonstige Veränderungen der Grundstücke 
vorgenommen werden;
3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, 
aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wertstei-
gernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen werden;
4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauli-
che Anlagen errichtet oder geändert werden.
Einer Genehmigung nach Satz 1 bedarf es im förmlich festge-
legten Sanierungsgebiet nur, wenn und soweit eine Genehmi-
gungspflicht nach § 144 BauGB nicht besteht.
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre 
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die 
Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis er-
langt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der 
Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Un-
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeüb-
ten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.
Ein bei der Gemeinde eingereichtes Baugesuch gilt gleichzeitig 
als Antrag auf Genehmigung durch den Umlegungsausschuss.
Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB steht der Gemeinde beim Kauf 
von Grundstücken, die in dieses Verfahren einbezogen sind, von 
dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der Un-
anfechtbarkeit des Umlegungsplans ein gesetzliches Vorkaufs-
recht zu.

V. Vorarbeiten auf Grundstücken
Eigentümer und Besitzer haben nach § 209 Abs.1 BauGB zu 
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorbe-
reitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden 
Maßnahmen Grundstücke betreten und Vermessungen, Boden- 
und Grundwasseruntersuchungen oder ähnliche Arbeiten aus-
führen.

VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses
Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben.

VII. Rechtsmittelbelehrung
Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen 
seit der Bekanntgabe Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei 
der Gemeinde Neuhausen eingereicht werden (§ 217 BauGB). 
Über den Antrag entscheidet das Landgericht Karlsruhe Kam-
mer für Baulandsachen in Karlsruhe.
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den 
er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungs-
beschluss angefochten wird, und einen bestimmten Antrag ent-
halten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel 
angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen.
Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden 
kann, dass aber für die weiteren prozessualen Erklärungen in 
der Hauptsache der Antragsteller sich eines vertretungsbe-
rechtigten Rechtsanwalts bedienen muss (§ 222 Abs. 3 Satz 2 
BauGB).
Gemäß § 224 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung keine aufschiebende Wirkung.

VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des 
Bestandsverzeichnisses
Für die Grundstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Be-
standskarte und ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB 
gefertigt. Bestandskarte und Bestandsverzeichnis liegen in der 
Zeit vom 7. August 2023 bis 15. September 2023 im Rathaus 
Neuhausen, Zimmer 5, Pforzheimer Straße 20, 75242 Neuhau-
sen öffentlich aus und können von Montag bis freitagvormittags 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 
18.30 Uhr eingesehen werden.
Diese öffentliche Bekanntmachung ist auch auf der Homepage 
der Gemeinde Neuhausen abrufbar (www.neuhausen-enzkreis.
de Link: Leben & Wohnen – Bauen & Wohnen – Bauleitplanung – 
Umlegungsverfahren – Umlegungsverfahren Falter Ortsteil Neu-
hausen).

Neuhausen, 24. Juli 2023
gez. Dr. Sabine Wagner
Bürgermeisterin und Vorsitzende
des Umlegungsausschusses
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Fundsachen

Fundbüro
Ortsteil Hamberg
Am 08.07.2023 wurde beim St.-Wolfgang-Zentrum eine Hals-
kette gefunden und beim Fundamt im Rathaus Neuhausen
abgegeben.

Sonstiges

Polizeipräsidium Pforzheim
Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim
Einladung zum Tag der offenen Tür in der Jugendverkehrs-
schule Calw-Hirsau am 29. Juli 2023
Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Jugendverkehrsschule in 
Calw-Hirsau am Samstag, 29. Juli, herzlich ein.
Vom Fahrradparcours über Kinderschminken bis zu einer Feuer-
löscher-Ausbildung ist zwischen 11 und 17 Uhr einiges geboten. 
Natürlich darf da auch ein echtes Polizeimotorrad nicht fehlen.
Dazwischen gibt es tolle Aufführungen von der Tanzschule dan-
ekdance sowie eine interessante Vorstellung der Polizeihunde-
führerstaffel.
Das Angebot richtet sich an Kinder bis 13 Jahre.
Geparkt werden kann auf den Parkplätzen Sporthalle, Uhrland-
straße sowie Kursaal. Direkt an der Jugendverkehrsschule sind 
keine Parkplätze vorhanden. Für den Fahrradparcours muss ein 
eigener Helm mitgebracht werden.
Adresse der Jugendverkehrsschule:
Calwer Straße 44, 75365 Calw-Hirsau
Der Tag der offenen Tür wird gestaltet oder unterstützt vom Po-
lizeipräsidium Pforzheim, der Deutschen Verkehrswacht Calw, 
der Firma Bikeparts.de, der Deutschen Jugendfeuerwehr, der 
Tanzschule danekdance, dem Jugendrotkreuz sowie dem Treff-
punkt Sicher in Calw e. V.

Stadtwerke Pforzheim

SWP bei schnellem Internet weiter auf Erfolgskurs:  
1000. Kunde kommt aus Hamberg
Ein schneller und zuverlässiger Internetzugang ist heutzutage 
unverzichtbar. Aber warum sich mit veralteter Technik und Lei-
tungen aus den 1950er-Jahren zufriedengeben, wenn man die 
neueste Technologie haben kann? Die Stadtwerke Pforzheim 
(SWP) setzen auf die modernste Glasfasertechnologie, um ihren 
Kunden mehr Leistung zu einem attraktiven Preis zu bieten. Mit 
dem Glasfasernetz der SWP sind störungs- und ruckelfreies 
Surfen, das Versenden großer Datenmengen und das Streamen 
von Videos problemlos möglich. Und das Beste: Der Anschluss 
ist ebenso kostenlos wie die dazu gelieferte Fritz!Box.

Daniel und Thal Wolf (Mitte) 
freuen sich über den Geschenk-
korb, den Kristian Kronenwet-
ter, Abteilungsleiter Technische 
Services bei den SWP, gemein-
sam mit Christina Wächter 
vom Glasfaser-Vertriebsteam 
überreicht hat. Familie Wolf ist 
der 1000. Glasfaser-Kunde der 
SWP in den Gemeinden Neu-
hausen und Tiefenbronn. Beide 
Kommunen versorgen die SWP 
mit schnellem Internet. Foto: 
Lutz/SWP

Dass das Angebot der SWP überzeugt, zeigt ein großer Erfolg, 
den das Team rund um Abteilungsleiter Kristian Kronenwetter 
nun feiern konnte: Mit Daniel Wolf aus Neuhausen-Hamberg hat 
bereits der 1000. Kunde in den Gemeinden Neuhausen und Tie-
fenbronn einen Glasfaseranschluss bei den SWP gebucht. Beide 
Kommunen werden seitens der SWP mit schnellem Internet ver-
sorgt. Wolf war durch die Flyer-Aktion auf das Highspeed-Inter-
net der SWP aufmerksam geworden und hatte seinen Anschluss 
über die Online-Bestellstrecke auf der SWP-Website gebucht. 
„Auch mein Nachbar hat gesagt, das musst du unbedingt ma-
chen“, sagt Wolf und freut sich, dass er künftig mit Highspeed 

surfen kann. „Ich freue mich sehr, dass bei uns in Hamberg nun 
Glasfaser liegt und wir von der modernen Technik profitieren.“
Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Denn längst ist das Te-
lekommunikations-Team der SWP neben Neuhausen und Tie-
fenbronn auch in Pforzheim aktiv und versorgt die Bürgerinnen 
und Bürger der Goldstadt mit Glasfaser. Und mit Ispringen steht 
bereits die nächste Kommune in den Startlöchern.
Wer Interesse an einem entsprechenden Anschluss an der Da-
tenautobahn hat, bekommt unter (07231) 39718888 oder per 
Mail an glasfaser@stadtwerke-pforzheim.de alle Informationen. 
Wo genau das schnelle Internet der SWP schon verfügbar ist 
oder wo ausgebaut wird, ist unter stadtwerke-pforzheim.de/pro-
dukte/telekommunikation/ zu erfahren.

Enzkreis
Öffentliche Bekanntmachung
des Landratsamtes Enzkreis

Weitere Presseinfos und Veranstaltungen des Landratsamtes 
Enzkreis finden Sie unter
www.enzkreis.de/Kreis-Verwaltung/Aktuelles

Mit RadKULTUR sommerliche Abenteuer auf 
dem Fahrrad erleben: Neue Radschnitzeljagd 
im Enzkreis mit vier Routen bietet Spaß für 
die ganze Familie
Die Aktion STADTRADELN ist im Enzkreis bereits zu Ende, nicht 
aber der Sommer und damit die schönste Zeit, um mit dem 
Fahrrad tolle Ausflüge zu unternehmen und die Umgebung zu 
erkunden. Gemeinsam mit der Initiative RadKULTUR des Lan-
des Baden-Württemberg hat das Landratsamt Enzkreis dafür 
eine große Radschnitzeljagd mit vier unterschiedlichen Strecken 
für Radbegeisterte allen Alters und Könnens konzipiert. „Jede 
Route führt durch eine unserer vier verschiedenen Landschaf-
ten im Kreis und hat daher auch einen anderen thematischen 
Schwerpunkt“, erklärt die Erste Landesbeamtin Dr. Hilde Neid-
hardt, selbst begeisterte Radfahrerin und täglich im Alltag damit 
unterwegs, die Idee dahinter.
So wurde unter dem Motto „STALL-Radeln – eine Tour zu Biohö-
fen für die ganze Familie“ eine kleinere Runde von ca. 12 Kilome-
tern Länge im Rahmen der Bio-Musterregion Enzkreis speziell 
für Familien mit Kindern angelegt, bei der es unterwegs span-
nende Rätsel zu lösen gibt. „Gleiches gilt auch für die anderen 
Strecken“, verspricht Angela Gewiese von der Stabsstelle Kli-
maschutz beim Landratsamt. Eine zweite, ca. 30 Kilometer lan-
ge Route steuert ebenfalls Bäuernhöfe in der Biomusterregion 
Enzkreis an und lädt unter der Überschrift „Komm auf den Ge-
nuss – Biohöfe im Heckengäu entdecken“ dazu ein, Radfahren 
mit dem Einkauf von regionalen Produkten zu verknüpfen. Die 
dritte Schnitzeljagd-Strecke verbindet auf rund 35 Kilometern 
Länge Kultur und Wein im Kraichgau und folgt dazu „den Spuren 
der Römer“. Und wer lieber „Powerful in den Nordschwarzwald“ 
durchstarten möchte, kommt bei der etwa 30 Kilometer langen 
vierten Tour mit 560 Höhenmetern auf seine Kosten. Sie bie-
tet nicht nur steile Anstiege und tolle Aussichten, sondern auch 
spannende Informationen zum Thema „Erneuerbare Energien“, 
die es auf der Route zu herauszufinden gilt.
Offiziell eröffnet wird die Radschnitzeljagd am Samstag, 5. Au-
gust, am Bahnhof Ölbronn-Dürrn, wo die „STALL-Radeln“-Run-
de startet. Von 11 bis 17 Uhr bekommen die Radelnden entlang 
der Strecke Einblick in einzelne Höfe; auch Getränke und lecke-
res Eis werden angeboten. Zudem wird es am Rathaus Ölbronn 
erneut die Möglichkeit geben, das eigene Fahrrad bei einem 
kostenlosen RadCheck von Fachleuten überprüfen zu lassen.
„In einem Aktionszeitraum vom 5. August bis zum 5. November 
laden wir alle dazu ein, die neue Radschnitzeljagd auszuprobie-
ren und dabei die eigene Heimat besser kennenzulernen“, mo-
tiviert Hilde Neidhardt zum Mitmachen. „Die Initiative RadKUL-
TUR unterstützt uns dabei, das Fahrradfahren als attraktiven 
Weg einer nachhaltigen Mobilität zu fördern und gleichzeitig für 
Spaß und Abenteuer zu sorgen, denn ganz nebenbei gibt es da-
bei auch noch etwas zu gewinnen“, verspricht sie: Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer können ihre Rätsellösungen bis zum 
Ende des Aktionszeitraums online unter www.radkultur-bw.de/
Enzkreis oder auch per Post bei der Stabsstelle Klimaschutz des 
Landratsamtes einreichen und haben die Chance, tolle Preise 
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zu gewinnen. Auf der genannten Webseite finden sich auch die 
genauen Startpunkte zu den Routen und Details zu den Rätseln. 
Ein Flyer mit allen Informationen kann ebenfalls dort herunterge-
laden werden. Für weitere Infos und Fragen steht auch Angela 
Gewiese unter Telefon 07231 308-9486 oder per E-Mail an an-
gela.gewiese@enzkreis.de gerne zur Verfügung. „Ich jedenfalls 
freue mich auf eine erfolgreiche und spannende Radschnitzel-
jagd und wünsche allen Radbegeisterten viel Spaß und Erfolg 
bei der Suche nach den Lösungen im Enzkreis“, lacht Neidhardt.

Ab sofort erhältlich: Neuauflage  
des Enzkreis-Wegweisers für Senioren
Ab sofort ist die überarbeitete und neu aufgelegte Broschü-
re „Wegweiser für Senioren“ kostenlos bei allen Rathäusern im 
Enzkreis, beim Landratsamt sowie bei den Pflegestützpunkten 
Mühlacker und Remchingen erhältlich. Das umfangreiche Heft 
bietet eine komplette Übersicht über das Angebot für ältere und 
pflegebedürftige Menschen: Aufgeführt sind neben den Pflege-
stützpunkten und den Beratungsstellen für Hilfen im Alter weitere 
Angebote von der Wohnberatung über Gesprächskreise für pfle-
gende Angehörige bis zur Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.
Daneben sind Hinweise auf Dienste zu finden, die älteren oder 
pflegebedürftigen Menschen zur Verfügung stehen, darunter Es-
sen auf Rädern, Nachbarschaftshilfen, Betreuungs-, Fahr- und 
Begleitdienste, Pflegedienste oder die Angebote des Consilio und 
des Demenzzentrums. Die neue Broschüre zeigt zudem Wohnan-
gebote für Senioren, Tagespflegeeinrichtungen und Pflegeheime 
und enthält Interessenvertretungen für Senioren, Begegnungs-
stätten und Anlaufstellen für ehrenamtliches Engagement.
Der Wegweiser kann bei Bedarf auch kostenlos beim Pflege-
stützpunkt Mühlacker per E-Mail an psp@enzkreis.de oder tele-
fonisch unter 07231 308-5022 bestellt werden.

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Schellbronn
Beach im Biet – Feuerwehr trifft Hofladen

 
 Plakat: T. Rohatsch

Schulen

Ludwig-Uhland-Schule
Heimsheim

Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern so-
wie deren Familien schöne und erholsame Sommerferien.
Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt am
Montag, 11. September 2023
• für die Klassen 2 – 4 (8.35 Uhr – 12.20 Uhr)
• für die Klassen 6 – 10 (7.50 Uhr – 12.20 Uhr)
Dienstag, 12. September 2023
• für die Klassen 5 (8.00 Uhr kleine Aufnahmefeier mit den Eltern 

in der Stadthalle und anschließend Unterricht bis 12.20 Uhr)
Donnerstag, 14. September 2023
• für die Klassen 1 (14.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst in 

der Stadthalle, anschl. Einschulungsfeier und erste Unter-
richtsstunde in den Klassenzimmern)

Aus den Ortsteilen

ORTSTEIL NEUHAUSEN

Geburtstage

Wir gratulieren

am 30. Juli
Frau Ursula Ochs, Im Falter 1 zum 70. Geburtstag.

ORTSTEIL SCHELLBRONN

Geburtstage

Wir gratulieren:

am 27. Juli
Herrn Klaus Siegmund, Unterreichenbacher Str. 4 
zum 80. Geburtstag

ORTSTEIL STEINEGG

Kindergarten Steinegg
Schauinslandstr. 5, 75242 Neuhausen-Steinegg, 
Leitung: Veronique Picardat
Tel. 07234 8844, E-Mail: KiTa-Steinegg@neuhausen-enzkreis.de

Kindergartenkinder werden „Ersthelfer“
Am letzten Dienstag wurden unsere Riesen/Wichtel zu „Ersthel-
fern“ ausgebildet. Agnes und Tanja vom M-A-U-S Erste Hilfe-Kurs 
vermittelten uns kindgerecht sie stabile Seitenlage, wie Wunden 
versorgt und wie Notfallkräfte informiert werden können.
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Durch die Versorgung aufgemalter Wunden mit Verbandmaterial 
und Pflaster konnten die Kinder bei sich selbst und bei ihren 
Freunden „Hilfe“ leisten und dabei erste eigene Erfahrungen 
sammeln.
Das war für die Riesen und Wichtel ein interessanter und an-
schaulicher Vormittag. Deshalb wollen wir uns ganz herzlich 
beim M-A-U-S Erste Hilfe-Kurs bedanken.

 
Die Kinder und die ErzieherInnen vom Kindergarten Steinegg

Ist denn schon Weihnachten?
Letzten Donnerstag wurden wir im Garten von unserem Eltern-
beirat überrascht. Durch ihre gemeinnützige Arbeit wie zum Bei-
spiel vom Flohmarkt oder Kuchenverkauf konnten sie uns viele 
neue Spielsachen für drinnen und draußen schenken.

 
 Fotos: Kindergarten Steinegg

Die Kinder testeten gleich die Rasenmäher, Gießkannen, Autos, 
Magnete und vieles mehr. Wir möchten uns recht herzlich beim 
Elternbeirat für die tolle Zusammenarbeit und ihr Engagement 
bedanken.
Die jetzigen Kinder und kommende Kinder werden noch viel 
Freude mit den neuen Spielsachen haben.
Es grüßt das Kindergartenteam Steinegg

Soziale Einrichtungen

Ambulanter 
Pflegedienst St. Josef

Pflegedienst
Ambulanter Pflegedienst St. Josef
Liebenzeller Straße 28
75242 Neuhausen
Tel.: 07234/9451201
Fax: 07234/9451210
E-Mail: sozialstation.sj@caritas-pforzheim.de
Pflegedienstleitung: Maria Gutsch
Stellv. Pflegedienstleitung: Elvira Maisenbacher
Wir unterstützen und bieten für die Gemeinde Neuhausen und 
den Stadtteil Pforzheim-Hohenwart an:
• Kranken-, Behandlungs- und Altenpflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Nachbarschaftshilfe
• Fahrdienste nach Absprache, gerne begleiten wir Sie bei 

Fahrten zu Ärzten oder sonstige Erledigungen
• Vermittlung weitergehender Hilfen
• unverbindliche Beratung zu Fragen pflegerischer Versorgung
• Betreuungs- und Entlastungsleistungen
• Palliativpflege sowie Kooperation mit dem Palliativnetz 

Pforzheim und Enzkreis
• Kooperation mit ambulantem Hospizdienst des Krankenpfle-

geverein Tiefenbronn
• 24 Stunden Rufbereitschaft
Beratungsstelle Hilfen im Alter
Sprechzeiten: mittwochs von 14:00 bis 16:00 Uhr oder nach Ver-
einbarung
in den Räumen des Ambulanten Pflegedienst St. Josef
Liebenzeller Straße 28
Neuhausen
Markus Schweizer, Dipl. Sozialarbeiter (FH)
Tel.: 07231/128130
markus.schweizer@caritas-pforzheim.de

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Neuhausen

Brandschutzhelfer-Training
Ein lang gehegter Wunsch vieler Bereitschaftsmitglieder wurde 
Ende Juni endlich erfüllt: zu lernen, wie man Entstehungs- und 
Kleinbrände mit Feuerlöschern sicher bekämpfen kann.
Bei einem unserer Dienstabende absolvierten wir bei der Firma 
Mai Sicherheitstechnik aus Hamberg, die Ausbildung zu Brand-
schutzhelferInnen. Zuerst gab es im theoretischen Teil viel pra-
xisnahes Wissen zur Bekämpfung von Bränden, den jeweiligen 
Brandklassen und mit welchen Löschmitteln diese zu bekämp-
fen sind. Welcher Stoff wird womit gelöscht? Mit Schaum? Pul-
ver? Kohlendioxid? Oder doch das gute, alte Wasser?
Nachdem alle unsere Fragen beantwortet wurden, ging es nach 
draußen, um das Gelernte praktisch anzuwenden und den Um-
gang mit den verschiedenen Arten von Feuerlöschern zu üben. 
Uns wurde ordentlich eingeheizt und jeder Teilnehmende durften 
den Feuern zu Leibe rücken. Dieser Teil hat uns allen besonders 
gut gefallen. Zum Schluss gab es noch eine eindrückliche De-
monstration, was passiert, wenn man einen Fettbrand mit Was-
ser löschen will.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Firma Mai Sicherheitstech-
nik für die interessante Unterweisung. Wir hatten großen Spaß.
Steffen Haug
Bereitschaftsleiter
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Weitere Bilder finden Sie auf unsere Facebook Seite.

 
Feuerlöscher-Übung

 
Feuerlöscher-Übung 
 Foto: DRK Neuhausen

Kontaktdaten
Bereitschaftsleitung: Steffen Haug, Tel.: 07234 9499372
leitung.neuhausen@drk-pforzheim.de
http://neuhausen.drk-pforzheim.de
Besuchen Sie uns auf Facebook: DRK Ortsverein Neuhausen
Fragen bei Kleiderspenden unter Tel.: 07234 9499372, 
Steffen Haug
Jugendrotkreuzleitung: Felix Reinhardt, Tel.: 0176 23599068
jrk.neuhausen@drk-pforzheim.de
www.drk-pforzheim-enzkreis.de

Krankenpflegeverein e. V.
Landhaus für Senioren St. Josef
Caritasverband Pforzheim e.V.
In Kooperation mit dem Krankenpflegeverein Tiefenbronn, 
dem ambulanten Pflegedienst St. Josef und dem Caritasver-
band Pforzheim betreuen wir Menschen am Lebensende und 
Schwerstkranke in ihrer häuslichen Umgebung. Die geschulten 
Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und ersetzen kein Pflegeper-
sonal und hauswirtschaftliche Hilfen. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stehen Ihnen gerne in der schweren Zeit des 
Lebens bei.
Kontakt: Krankenpflegeverein Tiefenbronn e.V.
Lehninger Str. 2, 75233 Tiefenbronn
Ansprechpartner: Andrea Raible-Kardinal,
Tel. 07234 / 1419
Handy: 0162 / 5696532
E-Mail: info@krankenpflegeverein.de

miteinanderleben e.V.

Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE)
Ansprechpartnerin Magda Kamal
mobil: 01578 5124502 oder magda.kamal@miteinanderleben.de
Persönliche Sprechstunde: Mittwochs von 10 bis 18 Uhr in der 
Kronprinzenstraße 70 in Pforzheim (bitte Termin vereinbaren!)
Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag
Sprachen: Italienisch, Deutsch, Englisch

Kirchen und 
religiöse Sondergemeinschaften

Katholische kirchliche Nachrichten 
für das Biet

 
Code: Röm.-

Kath. Kirchen-
gemeinde Biet

Kirchliche Nachrichten:
Pfarramt St. Urban und Vitus
Kirchgasse 2, 75242 Neuhausen
Tel. 07234/4259, Fax: 07234/2352
Pfarramt St. Maria Magdalena
Gemmingenstr. 11, 75233 Tiefenbronn
Tel. Nr. 07234/4210, Fax: 07234/981405
E-Mail-Adresse: info@kath-biet.de, 
Homepage: www.kath-biet.de

Öffnungszeiten Pfarrbüro Neuhausen:
Montag:  geschlossen
Dienstag:  15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag: 15.00 - 17.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 11.00 Uhr

Öffnungszeiten Pfarrbüro Tiefenbronn:
montags von15.00 bis 17.00 Uhr

Pastoralteam:
Leiter: Pfarrer Edgar Wunsch, E. Wunsch@kath-biet.de
Pfarrer i. R.: Joachim Grunwald, St. Josef, Steinegg
Gemeindereferentin: Silke Nofer-Steigert, s.nofer-steigert@kath-
biet.de, Tel. 07234/4308

Gottesdienste und Infos:

Samstag, 29.07.
09:00 Eucharistische Anbetung in Neuhausen (Stille, neue geistl. 
Lieder, Laudes), St. Urban und Vitus
16:30 Beichtgelegenheit in Neuhausen, St. Urban und Vitus ent-
fällt!
18:00 Eucharistiefeier in Neuhausen, St. Urban und Vitus ent-
fällt!

Sonntag, 30.07.
09:00 Eucharistiefeier in Hohenwart, Maria Königin
10:30 Eucharistiefeier Schellbronn, St. Nikolaus
19:00 Taizégebet in der Wendelinuskapelle

Dienstag, 01.08.
09:00 Eucharistische Anbetung in Neuhausen (Stille, neue geistl. 
Lieder, Laudes), St. Urban und Vitus
18:00 Eucharistiefeier Schellbronn, St. Nikolaus

Mittwoch, 02.08.
09:00 Eucharistische Anbetung in Neuhausen (Stille, neue geistl. 
Lieder, Laudes), St. Urban und Vitus
17:00 Wallfahrtsrosenkranz in Neuhausen, St. Urban und Vitus
18:00 Eucharistiefeier in Steinegg, Rosenkranzkönigin

Donnerstag, 03.08.
09:00 Eucharistische Anbetung in Neuhausen (Stille, neue geistl. 
Lieder, Laudes), St. Urban und Vitus
18:00 Eucharistiefeier in Neuhausen, St. Urban und Vitus

Freitag, 04.08.
09:00 Eucharistische Anbetung in Neuhausen (Stille, neue geistl. 
Lieder, Laudes), St. Urban und Vitus
18:00 Eucharistiefeier Lehningen, St. Ottilia

Samstag, 05.08.
09:00 Eucharistische Anbetung in Neuhausen (Stille, neue geistl. 
Lieder, Laudes), St. Urban und Vitus
16:30 Beichtgelegenheit in Neuhausen, St. Urban und Vitus
18:00 Eucharistiefeier in Tiefenbronn, St. Maria Magdalena

Sonntag, 06.08.
09:00 Eucharistiefeier in Steinegg, Rosenkranzkönigin
10:30 Eucharistiefeier Lehningen, St. Ottilia mit Taufe von Jonte 
Mies
19:00 Anbetung in Neuhausen (Stille, neue geistl. Lieder, Komplet)

10. September 2023

Patroz in ium
„St. alexander“

Mühlhausen

…vormerken…vormerken…vormerken…Vormerken…Vormerken

Gemeindeteam „st. alexander“

weitere Informationen im nächsten Pfarrbrief

PATROZINIUM
„St. Alexander“

GOTTESDIENST
mit dem Kirchenchor

GEMEINDEFEST
im Gemeindezentrum

10
. S

ep
te

m
be

r 2
02

3

ab
11: 45 Uhr

10:30 Uhr

KIRCHENFÜHRUNG
Kaffee + Kuchen im Anschluss

14:00 Uhr

Ihr Gemeindeteam
„St.Alexander“

Mittagstisch vom Roten Kreuz 
Gulaschsuppe

Veggie - Maultaschen 
auf Gemüsebett 

 
 Plakat: B. Pecher


